
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 1 § 16 NÖ FAG § 16
 NÖ FAG - NÖ Forstausführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Eine Windschutzanlage kann aufgelassen werden, wenn der volle Ertrag landwirtschaftlicher Grundstücke durch

Windschäden nicht mehr gefährdet oder ein Schutz für Verkehrsanlagen, Siedlungsgebiete oder ähnliche Objekte nicht

mehr notwendig ist und für die Windschutzanlage eine Rodungsbewilligung (§ 17 Forstgesetz 1975) erteilt oder eine

Rodung gemäß § 17a Forstgesetz 1975 nicht untersagt wurde.
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